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RS OGH 1994/3/23 3Ob5/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1994

Norm

EO §55 Abs2

EO §292b

Rechtssatz

Besteht zwischen dem Pensionseinkommen des Verp4ichteten und dem verglichenen Unterhaltsbetrag ein

Mißverhältnis, hat die Betreibende zu behaupten und zu beweisen (weiteres Einkommen, erhebliches Vermögen), daß

der von ihr betriebene Unterhalt der Höhe nach gesetzlicher ist.
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